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 BOTSCHAFT 
 des Gemeinderates Pieterlen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Gemeindeversammlung 
 Mittwoch, 5. Juni 2024 
 19.30 Uhr 
 Saal Mehrzweckgebäude 
 

 
 
 

Informationsanlass um 19.00 Uhr:  
 
Areal- und Schulraumplanung:  
Projektstand 

 
 
 
 
Zum Besuch dieser Gemeindeversammlung sind alle in Pieterlen wohnhafte Personen ein-
geladen. Stimmberechtigt sind alle seit drei Monaten in Pieterlen ordentlich angemeldete 
Personen, welche über das kantonale und eidgenössische Stimmrecht verfügen. 
Bitte diese Botschaft an die Gemeindeversammlung mitnehmen. 
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Öffentliche Aktenauflage 
 
30 Tage vor der Gemeindeversammlung liegen die Unterlagen zu den Versammlungsge-
schäften bei der Gemeindeverwaltung (Präsidialabteilung) zur Einsichtnahme auf. 
 
 
 
Protokollgenehmigung 
 
Das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2023 wurde spätestens 30 Ta-
ge nach der Versammlung während 30 Tagen öffentlich aufgelegt. Während der Auflagefrist 
sind keine Einsprachen eingegangen. Das Protokoll hat der Gemeinderat am 5. Februar 
2024 gemäss Art. 62 des Organisationsreglements Pieterlen genehmigt. 
 
Das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 5. Juni 2024 liegt gemäss Art. 62 des Orga-
nisationsreglements Pieterlen spätestens 30 Tage nach der Versammlung während 
30 Tagen öffentlich auf. Einsprachen gegen das Protokoll sind während der Auflagefrist 
schriftlich und begründet an den Gemeinderat zu richten. 
 
 
 
Rechtsmittelbelehrung 
 
Beschwerden gegen Abstimmungen und Beschlüsse sowie wegen Verfahrensfehlern sind 
schriftlich und begründet innert 30 Tagen nach der Gemeindeversammlung beim Regie-
rungsstatthalteramt Biel in Nidau einzureichen. 
 
Wer pflichtwidrig nicht anlässlich der Versammlung rügt, kann gegen einen gefassten Be-
schluss nachträglich nicht mehr Beschwerde führen (Gemeindegesetz Art. 49a). 
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 Traktanden 
 
 
 
 
 Gemeindeversammlung vom 5. Juni 2024, 19.30 Uhr 

 
1. Jahresrechnung 2023 

Genehmigung 
 

2. Gemeindeverband ARA Region Grenchen – Änderung Statuten 
Genehmigung  
 

3. Bau modularer Schulraum - Kreditabrechnung 
Kenntnisnahme 
 

4. Alte Römerstrasse, Ausbau Ost - Kreditabrechnung 
Kenntnisnahme 
 

5. Mitteilungen aus dem Gemeinderat 
5.1  Bericht der Geschäftsprüfungskommission 
5.2 Mündliche Mitteilungen 
 

6. Verschiedenes / Anliegen der Bevölkerung an den Gemeinderat 

 
Informationsanlass um 19.00 Uhr:  
 
Areal- und Schulraumplanung: Projektstand 
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Jahresrechnung 2023 
Genehmigung 
 
 

zuständig: Gemeinderätin Dorothee Hutzli 
 

ERFOLGSRECHNUNG 

Die Ergebnisse setzten sich vor Auflösung finanzpolitischer Reserven im Detail wie 
folgt zusammen: 
 

 
 
Das Ergebnis konnte vor Veränderung der finanzpolitischen Reserven gegenüber dem Bud-
get um CHF 1'055'911.56 verbessert werden. Die Besserstellung ist auf folgende Verände-
rungen zurückzuführen: 
 

	  
 
Nach HRM2 müssen zusätzliche Abschreibungen (Art. 84 GV) vorgenommen und in die fi-
nanzpolitische Reserve (Eigenkapital) eingelegt werden, wenn im Allgemeinen Haushalt ein 
Ertragsüberschuss ausgewiesen wird und die Nettoinvestitionen höher als die ordentlichen 
Abschreibungen ausfallen. Im Allgemeinen Haushalt müssen demzufolge CHF 599'302.15 
zusätzliche Abschreibungen vorgenommen und in die finanzpolitische Reserve eingelegt 
werden. 
 
Nach Vornahme der zusätzlichen Abschreibungen sehen die definitiven Ergebnisse fol-
gendermassen aus: 
 

1 
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Gestufte Erfolgsrechnung Gesamthaushalt: 
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Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit:  
Die Verbesserung gegenüber dem Budget 2023 ist auf eingangs erwähnte Veränderungen 
zurückzuführen. 
 
Ergebnis aus Finanzierung:  
Die Verbesserung ist hauptsächlich aufgrund der vorgenommenen Marktwertanpassungen 
der Liegenschaften im Finanzvermögen von CHF 2'011'075.20 und der Wertschriften im Fi-
nanzvermögen von CHF 73'206.00 entstanden.  
 
Ausserordentliches Ergebnis: 
Die Verschlechterung ist wie folgt entstanden: 
 
Ausserordentlicher Aufwand::  
Einlage in Ortsbildfonds CHF 112 
Einlage in den Kulturfonds CHF 13'898 
Einlage in die SF Lieg. Finanzvermögen «alte Landstrasse 14» CHF 14'605 
Einlage in die SF Lieg. Finanzvermögen «Moosgasse 24,26,28» CHF 34'213 
Zusätzliche Abschreibungen CHF 599'302 
Einlage in Schwankungsreserve (Marktwertanpassungen) CHF 2'084'281 
 
Ausserordentlicher Ertrag: 
Entnahme SF Tagesschule CHF 23’868 
Entnahme SF Sozialhilfe CHF 15'411 
Entnahme aus Grabfonds CHF 4’688 
Entnahme aus Neubewertungsreserve CHF 83’083 
 
 
Selbstfinanzierung / Finanzierungsergebnis: 
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Die wichtigsten Eckdaten zur Jahresrechnung 2023: 
 

 
 
 
 
Allg. Haushalt:  
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Abschreibungen 
 
Bestehendes Verwaltungsvermögen  
Das bestehende Verwaltungsvermögen per 1.1.2014 wurde zu Buchwerten in HRM2 über-
nommen. 
 
Der Abschreibungssatz von 10% wurde an der Gemeindeversammlung vom 04.12.2013 mit 
dem Budget 2014 genehmigt. 
 
Im 2023 wurden auf dem bestehenden Verwaltungsvermögen die restlichen linearen Ab-
schreibungen von CHF 473‘687.50 vorgenommen. Das bestehende Verwaltungsvermögen 
wurde somit per 31.12.2023 vollständig abgeschrieben. 
 
Neues Verwaltungsvermögen ab 1.1.2014 
Ab 2014 werden die ordentlichen Abschreibungen nach Anlagekategorien (Anhang 2 GV), 
und Nutzungsdauer (gemäss Anhang 2 GV) der neuen, d.h. nach Einführung von HRM2 er-
stellten Vermögenswerte berechnet. Die Abschreibungen erfolgen linear nach Nutzungsdau-
er. 
 
Übersicht Abschreibungen 
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Steuern (Fiskalertrag) 

   
Rechnung 

2023 
Budget      

2023 
Rechnung 

2022 
     

40 Fiskalertrag 12'266'910.40 11'686'000.00 11'541'255.75 
     

400 Direkte Steuern natürliche Personen 9'169'407.65 9'295'000.00 8'638'189.70 
4000 Einkommenssteuern natürliche Personen 8'191'569.50 8'118'000.00 7'452'737.30 
4001 Vermögenssteuern nat. Personen 530'225.15 599'000.00 603'103.70 
4002 Quellensteuern natürliche Personen 447'613.00 578'000.00 582'348.70 

     
401 Direkte Steuern juristische Personen 1'179'962.50 946'000.00 1'155'615.65 
4010 Gewinnsteuern juristische Personen 1'173'455.85 939'000.00 1'177'968.40 
4011 Kapitalsteuern juristische Personen 6'506.65 6'000.00 -22'352.50 
4019 Übrige direkte Steuern juristische Personen  1'000.00 -.25 

     
402 Übrige direkte Steuern 1'877'380.60 1'408'000.00 1'709'890.40 
4021 Grundsteuern 1'059'083.60 1'001'000.00 921'087.45 
4022 Vermögensgewinnsteuern 731'616.05 350'000.00 727'604.70 
4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern 2'271.10 5'000.00 11'958.55 
4029 Eingang abgeschriebene Steuern 84'409.85 52'000.00 49'239.70 

     
403 Besitz- und Aufwandsteuern 40'159.65 37'000.00 37'560.00 
4033 Hundesteuer 38'279.65 34'000.00 36'300.00 
4039 Übrige Besitz- und Aufwandsteuer 1'880.00 3'000.00 1'260.00 

 

Steueranlage:   1,75-fache der einfachen Steuer (bis 31.12.2022 das 1.65-fache) 
Liegenschaftssteuer:   1,2 Promille des amtlichen Wertes (unverändert) 
 

Die Einkommenssteuern (4000) der natürlichen Personen (NP) sind gegenüber dem Budget 
2023 um CHF 73'569.50 oder 0.9% höher ausgefallen. Wie aus nachstehender Tabelle her-
vorgeht, ist die Besserstellung auf die Mehrerträge der Vorjahre zurückzuführen (+ CHF 
518'177.60). Die Einkommenssteuern des Steuerjahres 2023 sind hingegen um 
CHF 404'105.45 oder 5.0% tiefer ausgefallen. 
 

 

Botschaft zur Gemeindeversammlung vom 5. Juni 2024

8



Botschaft zur Gemeindeversammlung vom 5. Juni 2024 
 

11 / 23 

Die Gewinnsteuern (4010) der juristischen Personen (JP) sind gegenüber dem Budget 2023 
um CHF 234'455.85 oder 25.0% angestiegen. Davon betreffen CHF 95'049.30 das Jahr 
2023 und CHF 186'182.95 die Vorjahre. Die Steuerteilungen sind hingegen um 46'776.40 
gesunken. 
 

 
 
 

INVESTITIONSRECHNUNG  

Aktivierungsgrenze 
Der Gemeinderat belastet einzelne Investitionen unter CHF 10‘000 der Erfolgsrechnung. 
Dabei wird seit der Einführung von HRM2 eine konstante Praxis verfolgt. 
 
Investitionsrechnung  
Im Jahr 2023 wurden Nettoinvestitionen für CHF 4'599'582.40 vorgenommen. Budgetiert 
wurden Nettoinvestitionen für CHF 4'642'000.00. Die Nettoinvestitionen fallen somit in 
der Jahresrechnung 2023 um CHF 42'417.60 tiefer aus als budgetiert. 
 
In folgenden Funktionen weichen die Nettoinvestitionen gegenüber dem Budget wesent-
lich ab: 
 

 
 
Die Veränderungen gehen aus der detaillierten Investitionsrechnung, Seite 154-163 der 
Jahresrechnung hervor. 
 
 
BILANZ 

Das Finanzvermögen wurde gemäss Anhang 1 der Gemeindeverordnung per 1.1.2014 
neu bewertet. Per 1.1.2019 mussten gem. Art. T2-3 Abs. 2 Ziff. 5 GV 10% der gesamten 
Finanzanlagen und 5% der gesamten Sachanlagen des Finanzvermögens in die 

Botschaft zur Gemeindeversammlung vom 5. Juni 2024

9



Botschaft zur Gemeindeversammlung vom 5. Juni 2024 
 

12 / 23 

Schwankungsreserve überführt werden. Ab dem 6. Jahr nach Einführung von HRM2, 
d.h. ab 2019 musste die Neubewertungsreserve innerhalb von 5 Jahren zu Gunsten des 
Bilanzüberschusses aufgelöst werden. Die Neubewertungsreserve betrug per 1.1.2023 
CHF 83'082.78. Per 31.12.2023 beträgt sie nach Auflösung der letzten Tranche CHF 
0.00. Die Details gehen aus Seite 52-53 der Jahresrechnung hervor. 
 
Die Bilanzwerte haben sich wie folgt verändert: 
 

 

 
 

 
 
SPEZIALFINANZIERUNGEN 

Ergebnisse Spezialfinanzierungen gebührenfinanzierte Bereiche (gem. Art. 30 Bst. B 
FHDV) 
 
SF Abwasserentsorgung  
Die Abwasserentsorgung (Funktion 7201) erzielt einen Ertragsüberschuss von CHF 
90'159.71. Budgetiert wurde ein Ertragsüberschuss von CHF 270’927.00.  
Das Ergebnis ist gegenüber dem Budget 2023 um CHF 180'767.29 und gegenüber der Jah-
resrechnung 2022 um CHF 270'440.74 schlechter ausgefallen. Die Verschlechterung resul-
tiert aus den tieferen Anschlussgebühren. Die Anschlussgebühren 2023 von CHF 5’400.00 
werden nach HRM2 in der Erfolgsrechnung erfasst und können an die jährliche Einlage in 
den Werterhalt (Wiederbeschaffungswert) angerechnet werden. Durch die tieferen An-
schlussgebühren fällt die Einlage in den Werterhalt gegenüber dem Budget 2023 um 
CHF 299’821.00 und gegenüber dem 2022 um CHF 211’5340.00 höher aus.  
 
Der Saldo der Spezialfinanzierung Rechnungsausgleich (Konto 29002.00) beträgt per 
31.12.2023 CHF 2'880'353.49. 
 
Der Saldo der Spezialfinanzierung Werterhalt (Konto 29302.00) beträgt per 31.12.2023 
CHF 3'522'896.08. 

 
 

SF Abfallbeseitigung  
Die Abfallbeseitigung (Funktion 7301) weist einen Aufwandüberschuss von CHF 14'982.52 
aus. Budgetiert wurde ein Aufwandüberschuss von CHF 13'069.00. Das Ergebnis hat sich 
somit gegenüber dem Budget 2023 um CHF 1'913.52 verschlechtert und gegenüber dem 
2022 um CHF 3'276.06 verbessert.  
 
Der Saldo der Spezialfinanzierung (Konto 29003.00) beträgt per 31.12.2023 
CHF 214'500.85. 
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Übrige Spezialfinanzierungen mit Gemeindereglement 
 
SF Feuerwehr  
Die Feuerwehr (Funktion 1506) schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 
29'681.58 ab. Budgetiert wurde ein Aufwandüberschuss von CHF 36'671.00. Die Besserstel-
lung gegenüber dem Budget 2023 beträgt CHF 6'989.42 und ist hauptsächlich auf die höhe-
ren Feuerwehrersatzabgaben zurückzuführen. 
 
Der Saldo der Spezialfinanzierung (Konto 29000.50) beträgt per 31.12.2023 
CHF 341'687.79. 
 
SF Tagesschule  
Die Tagesschule (Funktion 2180) erarbeitet einen Aufwandüberschuss zu den Norm-
Lohnkosten von CHF 23'868.47. Budgetiert wurde ein Aufwandüberschuss von CHF 
71'110.00. Die Rechnung 2023 ist daher um CHF 47'241.53 besser ausgefallen. Die Besser-
stellung ist hauptsächlich auf die höheren Kantonsbeiträge von CHF 40'805.88 zurückzufüh-
ren. Die Betriebskosten konnten um CHF 13'327.49 reduziert werden. Die Elternbeiträge 
sind hingegen um CHF 6'891.84 leicht tiefer ausgefallen. 
 
Der Saldo der Spezialfinanzierung (Konto 29306.20) beträgt per 31.12.2023 
CHF 308'641.51. 

 
SF Sozialdienst  
Die Bildung dieser Spezialfinanzierung wurde an der GV vom 5. Dezember 2018 beschlos-
sen. Die Spezialfinanzierung bezweckt die Bereitstellung von Mitteln zur Finanzierung des 
Sozialdienstes. 
Der Sozialdienst (Funktion 5790) schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 
15'411.45 ab. Budgetiert wurde ein Ertragsüberschuss von CHF 28'857.00. Die Verschlech-
terung von CHF 44'268.45 ist hauptsächlich auf die tiefere kantonale Fallpauschale zurück-
zuführen. 
 
Der Saldo der Spezialfinanzierung (Konto 29306.57) beträgt damit per 31.12.2023 
CHF 211'786.21. 

 
SF Liegenschaft Finanzvermögen „alte Landstrasse 14“  
Die Bildung dieser Spezialfinanzierung wurde an der GV vom 7. Juni 2017 beschlossen. Die 
Spezialfinanzierung bezweckt die Bereitstellung von Mitteln zur Finanzierung des betriebs-
bedingten Wertverzehrs und des aperiodischen Unterhalts der Liegenschaft. 
Die Spezialfinanzierung schliesst im 2023 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 
14'605.16 ab. Budgetiert wurde ein Ertragsüberschuss von CHF 17’930.00. Die Verschlech-
terung von CHF 3'324.84 ist aufgrund der höheren Zinsen entstanden.  
 
Der Saldo der SF (Konto 29306.90) beträgt per 31.12.2023 CHF 158'539.39. 

 
SF Liegenschaft Finanzvermögen „Moosgasse 24-28“  
Die Bildung dieser Spezialfinanzierung wird an der GV vom 08.06.2023 beschlossen und trat 
auf den Heimfall der Liegenschaft DAHEIM per 1.8.2022 in Kraft. Die Spezialfinanzierung 
bezweckt die Bereitstellung von Mitteln zur Finanzierung des betriebsbedingten Wertver-
zehrs und des aperiodischen Unterhalts der Liegenschaft. 
Die Spezialfinanzierung schliesst im 2023 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 
34'212.80 ab. Budgetiert wurde ein Ertragsüberschuss von CHF 41’920.00. Die Verschlech-
terung von CHF 7'702.20 wurde durch die etwas höheren Unterhalts- und Betriebskosten 
verursacht. 
 
Der Saldo der SF (Konto 29306.91) beträgt per 31.12.2023 CHF 93'362.50. 
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GELDFLUSSRECHNUNG 
 

Die Jahresrechnung enthält auch eine Geldflussrechnung, die aufgezeigt wie sich die flüssi-
gen Mittel und die kurzfristigen Geldanlagen aufgrund von Ein- und Auszahlungen in der Be-
richtsperiode verändert haben.  

 
 
Der Cash-Flow entspricht dem Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit und gibt an, wie viele 
liquide Mittel uns in der Berichtsperiode zufliessen und inwiefern wir in der Lage sind, Investi-
tionen aus eigener Tasche zu finanzieren. 
 

 
 
Bei der Geldflussrechnung werden nebst dem Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit auch 
die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungen mitberücksichtigt. 

In der Berichtsperiode konnten Investitionen für insgesamt CHF 1'620'633.86 aus eigener 
Tasche finanziert werden. Der Fehlbetrag zur Investitionstätigkeit von CHF 3'726'198.96 be-
trägt CHF 2'105'565.10. Davon wurden CHF 1'582'710.89 fremdfinanziert und 
CHF 522'854.21 aus der Liquiditätsreserve entnommen. 
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FINANZKENNZAHLEN 
 
Gesamthaushalt 
 

 
 
Allgemeiner Haushalt (inkl. Elektrizität und SF Feuerwehr) 
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BESCHLUSS DER EXEKUTIVE 
 
Gemäss Art. 71 GV (170.111) verabschiedet der Gemeinderat die Jahresrechnung 2023 der 
Einwohnergemeinde Pieterlen: 
 
ERFOLGSRECHNUNG Aufwand Gesamthaushalt CHF 35'151'009.74 
 Ertrag Gesamthaushalt CHF 35'226'186.93 
 Ertragsüberschuss CHF 75'177.19 
davon 
 
 Aufwand Allgemeiner Haushalt CHF 32'439'917.37 
 Ertrag Allgemeiner Haushalt CHF 32'439'917.37 
 Ertragsüberschuss CHF 0.00 
 
 Aufwand Abwasserentsorgung CHF 890'294.98 
 Ertrag Abwasserentsorgung CHF 980'454.69 
 Ertragsüberschuss CHF 90'159.71 
 
 Aufwand Abfall CHF 530'125.94 
 Ertrag Abfall CHF 515'143.42 
 Aufwandüberschuss CHF 14'982.52 
 
 
INVESTITIONSRECHNUNG Ausgaben CHF 4'700'207.40 
 Einnahmen CHF 100'625.00 
 Nettoinvestitionen CHF 4'599'582.40 
 
NACHKREDITE gem. separater Tabelle  CHF 0.00 
 
 
 
Antrag 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2023 und die 
Nachkredite von CHF 0.00 zu genehmigen. 
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Gemeindeverband ARA Region Grenchen – Änderung  
Statuten  
Genehmigung   

 
zuständig: Gemeinderat Benjamin Sutter 

 
Sachverhalt 
 

Worum geht es? 

Die ARA Regio Grenchen reinigt das Abwasser von derzeit über 44’000 Menschen und 600 
Betrieben aus 17 Gemeinden der Kantone Bern und Solothurn. 

In den letzten Jahren haben die Gemeinden nahezu konstante Beiträge von 3.3 Mio. CHF 
pro Jahr geleistet. Mit diesen Beiträgen werden die Betriebskosten von 2.2 Mio. CHF und 1.5 
Mio. CHF Mindesteinlage Spezialfinanzierung Werterhalt finanziert, wobei der Abwasserver-
band zusätzlich ca. 0.4 Mio. CHF an Erträgen erwirtschaftet. Aber Achtung 1.5 Mio. CHF 
Einlage in die Spezialfinanzierung Werterhalt decken den langfristigen Wertverlust der Anla-
gen nur zu 60% und beinhalten keine Investitionen für zusätzlich Anlagen. 

Seit der Einführung dieser Mindesteinlage hat der Verband ein beträchtliches Finanzvermö-
gen angespart, mit dem Ziel, auf dieses im Fall von hohen Investitionen zugreifen zu können. 
Dadurch sollen den Gemeinden über die gesamte Lebenserwartung der Anlagen konstante 
Beiträge ermöglicht und das «Generationenbauwerk Siedlungsentwässerung» nachhaltig 
finanziert werden. In den nächsten Jahren stehen grosse Investitionen auf der ARA an, diese 
sind bedingt durch das Alter der Anlagen und verschiedener technischer Neuerungen. 

Aufgrund der im Kostenreglement definierten Randbedingen sowie einer Vorgabe des Amts 
für Gemeinden Kt. Solothurn gilt aktuell paradoxereweise: Je mehr investiert wird, desto 
schneller sinken die Beiträge1.  

! Ohne eine Anpassung der Statuten und des Kostenreglements sind die finanziellen Re-
serven in 10 Jahren aufgebraucht. Stark steigende Beiträge deutlich über dem heutigen Ni-
veau sind dann nicht mehr vermeidbar. 

 

Anpassung der Statuten und des Kostenreglements 

In den neuen Statuten wird ein «konstantes Kostenziel» eingeführt, welches eine nachhaltige 
Finanzierung ermöglicht, gleichzeitig wird definiert, dass dieses Kostenziel alle 7 Jahre über-
prüft wird. Das Amt für Gemeinden Kt. Solothurn (AGEM) stimmt der Einführung eines «kon-
stanten Kostenziels» zu, und empfiehlt eine Höhe von 3.0 Mio. CHF pro Jahr. Aufgrund der 
bestehenden Reserven können die mittelfristigen Investitionen ausreichend finanziert wer-
den. Langfristig muss mit einem höheren Kostenziel gerechtet werden. 

Im Rahmen der Revision erfolgten weitere Anpassungen aufgrund von gesetzlichen Vorga-
ben, die alten Statuten stammen aus dem Jahr 1962 (letzte Teilrevision 2007) und entsprach 

                                                   
1 Aufgrund von gesetzlichen Vorgaben muss eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung Werterhalt in Höhe der 
Abschreibung erfolgen. Dadurch wird die Erfolgsrechnung entlastet und die Beiträge der Gemeinden sinken. Je mehr 
investiert wird, desto höher sind die Abschreibungen und desto schneller sinken die Beiträge und sind die angespar-
ten Reserven aufgebraucht. 

2 
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nicht den aktuell gültigen Vorgaben der übergeordneten Gesetzgebung. Die Statuten müs-
sen von allen Verbandsgemeinden genehmigt werden. 
 
 

Finanzielle Konsequenzen 
Bei der Abwasserentsorgung handelt es sich um eine Spezialfinanzierung. Der Aufwand der 
Spezialfinanzierung wird über die Abwassergebühren finanziert und wirkt sich somit nicht auf 
den steuerfinanzierten Haushalt aus. Der Aufwand der Spezialfinanzierung wird mit der An-
passung der Statuten entsprechend höher aber dafür konstant ausfallen. Aufgrund des be-
stehenden Eigenkapitals in der Spezialfinanzierung muss mittelfristig nicht mit einer Gebüh-
renerhöhung gerechnet werden. 
 
Finanzabteilung Pieterlen 
Michel Sassanelli 
Pieterlen, 15. März 2024 
 

Erwägungen 
Der Gemeinderat unterstützt die Revision der Statuten des Zweckverbands ARA Regio 
Grenchen. Die neuen Statuten ermöglichen mit der Einführung eines Kostenziels konstante 
Beiträge der Gemeinden, wodurch Planungssicherheit für verursachergerechte Gebühren in 
den Gemeinden entsteht. Gleichzeitig stellt der Zweckverband sicher, dass erforderliche In-
vestitionen getätigt werden. Die in den Statuten definierte periodische Überprüfung des Ko-
stenziels und des Eigenfinanzierungsgrads gewährleisten generationengerechte Beiträge 
und etabliert ein Controlling. Weitere Anpassungen in den Statuten stärken bzw. präzisieren 
die politischen Rechte der Verbandsgemeinden, der Delegierten und der Stimmbürger/-
innen. 
 
 
Antrag 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, wie folgt Beschluss zu fassen: 
Die Gemeindeversammlung genehmigt die vorliegenden Statuten des Zweckverbands ARA 
Regio Grenchen. 
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Bau modularer Schulraum - Kreditabrechnung 
Kenntnisnahme   
 
 

zuständig: Gemeinderat Benjamin Sutter 
 

Sachverhalt 
Die Stimmbevölkerung hat für den Bau von modularem Schulraum an der Bielstrasse an der 
Urnenabstimmung vom 25.03.2018 einen Kredit von CHF 2‘820‘000 gesprochen.  
Das Projekt ist abgeschlossen und kann abgerechnet werden.   
 
Kredit CHF 2‘820‘000.00 
Kosten gemäss Bauabrechnung CHF 2‘664‘093.59 
 

Kreditunterschreitung CHF  155‘906.41 oder 5.53 % 
 
 
Antrag 
 
Der Gemeinderat unterbreitet der Gemeindeversammlung die Kreditabrechnung Bau von 
modularem Schulraum an der Bielstrasse mit einer Abrechnungssumme von 
CHF 2‘664‘093.59 zur Kenntnisnahme. 
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Alte Römerstrasse, Ausbau Ost - Kreditabrechnung 
Kenntnisnahme   
 
 

zuständig: Gemeinderat Benjamin Sutter 
 

Grundlagen 
• Beschluss der Gemeindeversammlung vom 03.06.2015 
• Beschluss Gemeinderat Nachkredit 18.10.2026 
• Beschluss der Gemeindeversammlung vom 07.12.2016 

Sachverhalt 
Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 03.06.2015 wurde für den Ausbau der alten Rö-
merstrasse Ost ein Kredit von CHF 310‘000 gesprochen.  
Der Gemeinderat hat mit Datum vom 18.10.2016 infolge Mehrkosten einen Nachkredit über 
CHF 100‘000 gesprochen. Dieser setzt sich zusammen aus CHF 74‘000 z.L. der Spezialfi-
nanzierung Abwasser aufgrund der zusätzlichen und nicht vorgesehenen Entwässerung, 
einem Verpflichtungskredit z.L. der Spezialfinanzierung Elektrizitätsversorgung über CHF 
9'500 sowie einem Nachkredit für die effektiven Mehrkosten beim Strassenprojekt z.L. Konto 
6150.5010.06 über CHF 16'500. 
An der Gemeindeversammlung vom 07.12.2016 wurde über die entsprechende Kostenüber-
schreitung (Gesamtkosten CHF 410'000.00) beim Projekt Alte Römerstrasse, Ausbau Ost in 
Kenntnis gesetzt. 
 
Das Projekt ist abgeschlossen und kann abgerechnet werden.   
 
Kredit CHF 310‘000.00 
Nachkredit CHF 16‘500.00 
Kosten gemäss Bauabrechnung CHF 349'218.85 
 

Kreditüberschreitung CHF  22‘718.85  oder 6.96 % 
 
Begründung: 
Die im Projekt vorgesehenen Arbeiten konnten wie vorgesehen abgeschlossen werden.  
Einzelne Positionen sind höher ausgefallen als in der ersten Kostenübersicht veranschlagt 
(u.a. Landerwerb, Honorarkosten). 
Das Projekt ist schon länger abgeschlossen. Mit der Abrechnung des Kredits wurde bis jetzt 
zugewartet, da davon ausgegangen wurde, dass die Grundeigentümerbeiträge für den Ost 
und West Teil so dann gleichzeitig erhoben werden können. Einerseits war die Ausgangsla-
ge falsch, dass mit der Erhebung der Grundeigentümerbeiträge bis zur Realisie-
rung/Abschluss des Ausbaus alte Römerstrasse West zugewartet werden kann, andererseits 
wurde bei der Alte Römerstrasse West im letzten Jahr von der Gemeindeversammlung be-
schlossen, dass gänzlich auf die Erhebung von Grundeigentümerbeiträgen bei der Alte Rö-
merstrasse West verzichtet werden soll. Somit kann das Projekt nun entsprechend abge-
schlossen werden. 
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Antrag 
 
Der Gemeinderat unterbreitet der Gemeindeversammlung die Kreditabrechnung Ausbau der 
alten Römerstrasse Ost mit einer Abrechnungssumme von CHF 349'218.85 zur Kenntnis-
nahme. 
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Mitteilungen aus dem Gemeinderat 
 

5.1 Bericht der Geschäftsprüfungskommission 
 

 
Original-PDF einfügen (separate Datei)  
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5.2 mündliche Mitteilungen 
Der Gemeinderat orientiert die Gemeindeversammlung unter anderem über folgende The-
men: 
 
Bildung 
• Areal- und Schulraumplanung 
 
Finanzen und Kultur 
• Kulturprogramm 
 
Gesellschaft 
• Aktuelle Themen aus der Gesellschaftskommission 
 
Planung und Bau  
• Neuer Leiter Bau + Energie 
• Umbau SBB Haltestelle 
• Projektabschluss Spielplatz bei der Kirche 
 
Präsidiales 
• Strategische / politische Projekte in Pieterlen 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 Verschiedenes / Anliegen der Bevölkerung an den  

Gemeinderat 
 
 
Dieses Traktandum wird ebenfalls mündlich behandelt. 
 
 
 
Im Anschluss an die Gemeindeversammlung offeriert die Einwohnergemeinde 
einen Apéro. 
 
 
Pieterlen, 30. April 2024 
 

Gemeinderat Pieterlen 
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